
Hygienekonzept und Regeln für Badminton in der Utholmhalle, TSV St. Peter- Ording 

1. Die Teilnahme an Badminton Trainings ist freiwillig. Die Teilnahme liegt in der 
Eigenverantwortung der TN. 

2. Die TN dürfen nur gesund und bereits in Sportkleidung in die Sportanlage. Die 
Umkleideräume sind gesperrt. Die ToileKen können benutzt werden.  

3. Die Halle ist durch das LüPungssystem ständig gelüPet. 

4. Die Übungsleiter stellen zum Kommen und Gehen die Hallen-Eingangstür soweit auf, 
dass die TN die Tür nicht selbst öffnen müssen, um ein Anfassen der Türdrücker zu 
vermeiden.  

5. Jeder muss sich direkt beim Betreten der Sportanlage die Hände waschen. Im 
Eingangsbereich steht zusätzlich ein kontaktloser HändedesinfekZonsspender bereit.  

6. Anschließend wechseln die TN unter Einhaltung der Abstandsregeln von 1,5 m im 
Vorraum der Halle ihre Schuhe, betreten die Halle, wo sie den Feldern zugeordnet 
werden. 

7. Dieser zugewiesene Platz wird während der Sporteinheit nicht gewechselt und 
verlassen. Die Anweisungen und Hilfestellungen werden nur verbal kommuniziert. 
Körperkontakt zwischen Trainer und Teilnehmenden ist zu vermeiden.  

8. Alle anwesenden Personen, die sich außerhalb des Spielfeldes befinden, halten einen 
Mindestabstand von 1,5 m. 

9. Es sind maximal 4 TN pro Feld gestaKet. 

10. Die Übungsleiter haben eine Anwesenheitsliste mit Datum, Vor- und Nachnamen und 
Telefonnummer zu führen.  

11. Jeder TN bringt seinen eigenen Schläger mit. 

12. Weitere HilfsmiKel werden je nach Bedarf von den Übungsleitern vor der Stunde 
bereitgelegt und vor und nach Gebrauch desinfiziert.   

13. Jeder TN verlässt am Ende der Sportstunde einzeln die Halle und verlässt nach dem 
Wechseln der Schuhe zügig die Sportanlage.  

14. Dieses Hygienekonzept wird in den Sporthallen für jeden einsehbar ausgehängt.  

15. Die Gemeinde stellt Hände- und FlächendesinfekZonsmiKel in der Halle zur Verfügung.  

16. Die Übungsleiter unterzeichnen dieses Hygienekonzept und verpflichten sich damit, die 
einzelnen Punkte strikt einzuhalten.  
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